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Der britisch-französische Zusammenstoss
bei Warina.

Die Nachrichten über das französisch-englische
Rencontre bei Warina oder Onaima liegen jetzt
ausführlich vor und infolge dieses Umstandes
beobachtet man daher auch auf beiden beteiligten
Seiten mit seinem Urteil nicht mehr dieselbe

Zurückhaltung wie bisher. Der offizielle Bericht
des Obersten Ellis, welcher bereits vor einiger
Zeit erschien, darf als bekannt vorausgesetzt
werden, und die sich ihm anschliessenden neuesten

Nachrichten und Urteile über das Rencontre
lassen sich etwa in folgendem resümieren.
Zunächst beschäftigt noch die genaue Feststellung
der Lage des Ortes Warina die über den Vorfall

eingeleitete Untersuchung der französischen
und englischen Regierung. Warina liegt nach
den Depeschen aus Sierra Leone im Konnogebiet
bei dem Kori-Gebirge, 14 Meilen von Sedou. Die

Unzulänglichkeit der über das obere Nigergebiet
vorhandenen Karten macht es jedoch nicht leicht,
sich sowohl von der genauen Lage von Sedou, wie
des Kori-Gebirges und daher Warina's, Rechenschaft

zu geben. Alles, was man mit Sicherheit
annehmen kann, ist, dass das Konno-Gebiet, in
welchem das Rencontre stattfand, südlich des

Berges Tembi Konnda an der äussersten Grenze
der durch das Protokoll von 1891 festgesetzten
Grenzzone liegt. Vielleicht sieht der Entwurf
des Übereinkommens, welches seit einiger Zeit
zur Unterzeichnung bereit vorliegt, eine Verlängerung

dieser Grenze, sei es über das Konnogebiet

hinaus, sei es im Osten desselben, vor.
Nach französischer Auffassung berechtigt bis jetzt

noch nichts zu der Behauptung, dass die
Kolonne des Lieutenants Maritz auf einem von der
französischen Regierung als englisches anerkannten

Territorium operierte. Die Richtigkeit dieser

Behauptung vorausgesetzt, würde den erwähnten
französischen Offizier kein Vorwurf in dieser

Beziehung treffen, der überdies von dem Marsch
der englischen Kolonne, wie aus dem Bericht
des Obersten Ellis hervorgeht, nicht in Kenutnis
gesetzt war. Sein Versehen hinsichtlich der
Gegner, die er für Sofa's hielt, hat der gefallene
Führer der französischen Kolonne noch vor seinem
Tode unzweifelhaft zugegeben und konstatiert
und auch der britische Oberst Ellis teilt
vollkommen diese Auffassung. Unter diesen
Umständen dürfte es den betreffenden beiden
Regierungen offenbar leicht werden, die Mittel zur
angemessenen Begleichung des bedauerlichen
Zwischenfalls zu finden, besonders gilt dies auch
hinsichtlich der materiellen Verantwortlichkeit,
welche nach Ansicht einiger englischer Blätter
die Folge desselben bildet. Namhafte französische
Blätter fordern mit Recht zur Mässigung in der

Behandlung der Angelegenheit auf und geben
dem Wunsche Ausdruck, dass man im Interesse
der Aufrechterhaltung der guten Beziehungen
beider Länder sich davor hüten möge, die öffentliche

Meinung betreffs der ersteren in eine
bedenkliche Richtung zu lenken. Die .Times"
fasst den Fall ernster auf und sie bemerkt :

Der Zwischenfall von Warina ist ein Unglück für
Frankreich und für seine civilisatorische Mission
in Afrika. Indem die britische Regierung eine

Expedition gegen die Sofa's entsandte, wollte
dieselbe den berechtigten Forderungen der
französischen Behörden, die sich darüber beklagten,
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